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Alle Thcil/so obberürtergesialk aus dem vorgewerckt vud hinweg

gelassenwerdcn/sollen die Nainenderer/sodieselbigenangcnormnen / auffdie Voll¬
machten verzeichnet werden / auffdas sich der Gegcnschrciber / Bergkmeister vnnd
Gewercken/wie viel Theilaus dein vorgewerckt/oder darinnen stehenblic¬
hen / gründtlichenzu erkunden haben / es sol eigendtlich aussdie Vollmachten ver¬
zeichnetwerden/wie thewrvndwelchergesialt solche Theil Hingelaffenwerden/vnnd
sollen forthin alle außtheilungvnd Vollmachten / die/r^ ^ r theile belanget/alle¬
wege» auffden sonnabcnknach dem Anschnitt vberanlwort vnd angenomen werden .

Letztlich sol der Bergkmeister dahin sehen/das nicht die jenigen/so keine Ge -
werckett gewesen / durch Vollmachten sich eindringen / das auch kein Gcwercke
mehrLheileals er gehabk/zu sich reisse/wann dieses befunden/sol es nichtig seyn/vnd
der gebär nach gesiraffekwerden .

Es sollen auch Bergkmeister/Gegenschreiber / Schichtmeister/vnd andere
- campte Personen / mit den Heilen nicht ihren nutz/vnd der Gcwercke »
schaden suchen/bepVermeidungernster straffe/ die vnser Bergkhauptman / so offt es
gxschicht/zuwercke richten sol .

er dritte Weit dieserAldttimgsä¬
get von Schmeltzmvnd Hüttmsachen.

Der r . Arkicul .

On der HüttenRcuterAmpt vnnd
Befehlich .

^ ^ Ach dem Vns vnd den gemeinen Gewercken/so wolauch gatttzemBerak -
werck/an schrneltzen der Ertz/vnd andererHükkenarbeitnichtwenig gelegen/ deßhas-
bm gut auffsehen groß von nöhtcn / Derowegen sollen die verordnete HüttenReu -
ter/eittc jede Hütten alle arbcikstage besuchen/vnd in jeder Hütten mit vleißzuseben/
ob vnser Bcrgkordnung/sonderlich aber/so viel die Hütten belangct/vleissig nachgc-
gangen/das gekrewlich vnd vleiffig gehandelt vnd gearbeitet werde/ auch nach einem
jeglichem Ertz/das man schmeltzen wil/sehcnvnd erkunden / ob es strengeoderfiüfflg
ist/vnd sonderlichdie verschaffung thun/das man die vnrcinenBergkschüffigen Ertz
recht puche/scheidevnd rein mache/ damit man desto besser anordnen müge/wie man
ein jedes nach seiner arth am nützlichsten schmcltzen solle/vnnd wo er befände/ das wi¬
der vnser Bergkordnung/zu Nachtheilvnd schadengeschmeltzekwürde/dasselbige ab-
schaffen/vnd auffdiese vnser Ordnung richten.

Wo die HüttenReurer vertuercken / das eineHütte mit vnverstandigen
oder vnvleiffigen Dienern versehen/so sollen sie solches vnscrm Bergkhauptman an -
fagen/der sol alßdan bemächtiget seyn/den vnverständigen zu verurlauben/vnd einen
geschickten an dessen statt zu setzen .

Wannauch die HüttenReuker befänden / das in einer oder mehr Hütten /
mit eigen Nutz vnd Betrug gehandelt wükde/so sollen sie es bey jhrcn Eydeßpflichten
vnsermBergkhauptman ansagen/der sol das mit ernstestraffen vnd abschaffen.

Es sollen auch allcPersoNen/sozu den Hätten gehörig / vnnd die sich derer
gebrauchen/Vns mit Eydeßpflichten zugethan/vnd vnsern HüttenReutern gehor-
samb seytt/vnd sich nach jbrer anweisung verhalten .

Insonderheit sollen die Hütten Reuter darauffacht geben/ das den gemei¬nen Gewercken in Hütten zu nutz gearbeitet/vnnd keine vnnöhtige vbermässige Hüt -
tenkost/zu vnser vnd der Gewercken beschwerung/gcmacht werde/vnd was man auffeine Schichk/oder in einer Wochen/füglicher weisemit nutz auffschmeltzenkan/vmb
der HüktenReuker/Hütkenschreiber / Meister oderArbeiker nutzes willen / nicht
zwepfacheVnkostmache .

Die
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Die HüttenReuter sollen auch mir vlriß darauffschen / das die Schicht¬

meister selbst / overjmfall / das sie anderer vnnd nothwendiger ihrer Gewerckenge -
schefftc halben verhindert / durch andere an ihre statt / beymAnlasseu / Schmeltzen /
Außlaffen vnd dem Treiben seyn/ vnd wo einer hierinnen nachlässig seyn würde / den
sollensie für schadenwarnen / oder vnserm Bergkhauptmanzu warnen / vermelden /
vnd welcherzum andern mahl gewarnek/vnd darauffmcht vleiffiger ist/ der sol seines
dienstes entsetzet werden.

Die HüttenReuter sollen auch verpfiichkseyn/ das nicht allein die eingelie¬
ferten Ertz oder Schlich / so täglich oder wöchentlich in die Hütten kommen/ so wol
auch die Wercke / so daraus geschmoltzen / von den Hüttenschrelbern probieret wer¬
den/sondern sie sollen auch den Hüttenschreibern nach probieren / vnnd sehen ob sie
recht probieret haben,

Er sol die Treiber dahin halten/das sie dieSilber/welche/vermüge der Hük -
tenschreiber proben / so in den Werckenseyn / in den Blicksilberu vollkömblich he¬
raus bringen müffen/vnnd wann die Silber abgetrieben / vnnd die Blick heraus ge¬
nommen seyn / sol er neben dem Hütten : vnd Schichtmeister vleissigzu sehen / was
vnd wie vieldie Anbräche haben/ vnd ob auffdem Hcrdk Hauen oder Körner stehen
blieben seyn/damikdieselben trcwüchzusammen gebracht/neben den Blicksilbcrnge -
rvogen/auffgeschrieben/vnd den Schichtmeistern zugestelletwerden .

Sie sollen auch gute auffachmng haben/ das die Schmeltzer nicht ober die
gebär vnd notturfft / besondern rechte Vorschlage zu dem Schmeltzen nehmen / die
darzu dienlich ( vnd nicht schädtlichseyn/das auch die Schmelyer mir früem tage an -
laffen/vnd des Tages fthmelycn/vnnd wo esjmmer seyn kan / daß das Nachtschmel-
tzcn vnd Treiben abgeschaffet werde.

Die HüttenReuter sollen nebenden Huktenschreibern in allen Bergkrech --
riungen/von allen vnd jeden Rösten / was in der Hütten quartalich geschmeltzet wor¬
den/wie viel dieselben gehalten / vnd was an Silbern ausgebracht / so wol auch/was
Vns am Neundren vnd Z ehendten das Quartal ober gefallen sey/vnsern verordnc-
renBergkRahtenvnndBergkbeampteneinerichtigeverzeichnißvbergeben / damit
man sich daraus ersehen könne / ob solches auch mit der Schichtmeister Register
gleichstimmig sey/ Würden auch die HüttenReuter befinden/das ein Ertz auffan -
dere weise/ dann es dre Schmeltzer vorhaben zu schmeltzen/ vnd mehr nutz zu schaffen
were/das sollen sie angeben/vnd darnach zu schmeltzen verschaffen.

Es sollen auch alle Quartal die Gewicht vnd Wägern allen Hütten/durch
die HüktenReuter/Hüttenschrciber/vleissg vnd trewlich nach dem rechten Centner
in beyseyn vnsers Bergkhauptmans oderBergkmeisters abgewogen vnd verglichen
werden .

Die HüttenReuter sollen / soofft es vonnöhten / die Hölen / Tröge / Koll-
wagenvnd Karren eichen/auffdas denbawenden Gewerckenam FuhrrPuch : vnd
Wäscherlohn/auch den Kollen/welches sie Karren oderHölen weisevertonen/ nicht
schaden erfolgen müge.

Er HüttenReuter Eydt.
Eh N . schwere einen Eydt / das ich wil dem Durchlauchtigen Hochge --

bornen Fürsten vnd Herren / Herren N . N . auch Hertzogen zu 5). N . meinem gnä¬
digen Fürsten vnd Hcrren/vnd S . F . G . Erben gerrcw vnd gcwertig ftyn/S .F .G .
vndgemeinenGewercken bestes fordern / schadenwarnen vnd abwenden / meinem
Ampl trewlich vnd vleiffig vorstehen vnd auffsehen/das S . F . Gn . vnd den Gewer -
ckcn im Schmeltzen nichts veruntrawet/trewlich / nützlich vnd wol geschmeltzet wer¬
de/aber betrug vnd vnrechkerVortheil gemicten/meines gnädigen Herren Bergkord «
nungallenthalben festiglichgchandhabet werde/die auch selber halten / vnd wo ich die
vergangen befünde/warnen vnd ansagen/keines andern genieß oder nutzes/dan der
mir zugelassen vnd verordnet ist/gcwarten/mich wider dtß alles/kein nutz/gabe/gunst /

freunde -



von Schmcltzenvnd Hüttmsachen. 257
fteundtschaffloder feindtschafft bewegen lassen/sondern wildem allen nachmeinem
höchstenvermügen genug thun / trewlich vnd vngeferlich / als mir GHtt helffevnnd
seinheiliges Wort . ^ ^Der 2 Arn'cul.

JeHüttcnmttgctrcwm Vorstehern^
zu bestellen.

^/ ^ fer Bergkhauptman/L >berBergkmcistet/BergkwercksVerwatter vnd
HütienReuter sollen daran seyn/ das eine jegliche Schmeltzhütke mit getrewen/ ver-
stendigen vnnd vleiffrgen HüttenRemern / Hüttenschreibem / Hüttenmeistern /
Schmelyernvnd Abtreibern vorsehenwerde / diesollenauch ein jeglicher insonder¬
heit seine Pflicht thun/ jnmaffen hernach folget.

Derz . Arricuk.
ErHüttenschmber Ampk.

Je Hüttenschreiber sollen Vns in ihrem annehmen / welches auch mir
vorwIffenvnsersBergkhauptmattsvnndHüttenRcüters geschehen sol/ gebürliche

gewew fepn/vber dieser vnserBergkordnungmit vleiß halten/vndgemeiner Gewer¬
ben nutz m Hüttenzu fchaffen/auch schaden zuwarnenvndabzuwenden .

Sie sollen auch der Hüttenarbeit / vnnd insonderheit des Probierend guten
bericht haben/ auffdie Schmeltzer vnd andere Arbeiter vleiffigsehen/ damit ein jederin seiner Arbeit , seinenbeseht mitgetrewem vleiß außrichte/ vnd nichts verlasset oderverumrmvek werde / vnd was stc vnrrchtigesspüren/demsollen sie vorkommen/odepVNsern^ lüttenRcutern zu endern/ansagcn/vnd keinesweges verschweigen.Es sollen auch die Hüttenschreiber an ihrem gefaßten Lohn begnügig seyn/darüber memandts beschweren/von den Hütten nüyungen / vnd von den Gewerben
so darinnen fchmeltzen/keinengenieß haben noch gewarten .

Wer eigene Hütten oder theil an Hütten hak/der sol in seinereigen noch an¬dern Hütten/zu keinem Hütkenschreibergebrauchek nochgeduldet werden/ Sie sol¬len auchnicht Schichtmeister mit seyn / sondern sich an ihrem Hüttenschreiber Lohn
begnügen lassen . Die Hüttenschreiber sollen darob seyn/das die Hütten allewegemit Kollen/Treib : vnd Röstholtz/auch Härt/Schlacken/Stemflosse/Aschen vnnd
andern Zusätzen versehen seyn / damit die Gewerckenvnd deren Vorsteher / solcheszur nottürfft allewege betonten mügcn/denen sie alle stück auffs negste lassen sollen .Ein jeder Hüttenschreiber sol allemahl bey dem schmeltzcn/ sonderlichaber
bey dem Anlassen seyn/vnd alleAußgüsse vnd versuchschichlenselbsten probiren/auff
das die Schmeltzer ihrer öfen vnd arbeit wartcnmögen / vnd so man Schichten ma-
chet/mit vleißzusehen/damit allezeitgetrewlich vnd wol gehandelt werde.

Es sol auch ein jeder Hüttenschreiber vnd Schichtmeister alles Bley / das sie
den Kaufleuten oder ihre Factorn zuwege» / eine jede Post sonderlich in der Wa¬
ge/so darzu verordnet isi/durch denverordneten Wagcmeistergewogen/vnd mit des
Fürsten zeichen gcmärckt/ alles in persönlicher gegenwart / vnd gar keine virgewoge-ne Glök oder Bley/ohn vnser -eichenaußwegen/vnd vom Lentner nicht mehr danneinen Pfennig zu wegen nehmen .

Die Hüttenschreiber sollen insonderheit mit probieren der Wercke / alle Sti¬
chevnd Schichten vleiß rhun/vnd nicht soreichlich/sondern auffdas genaweste vnnd
fchärfesteprobieren/damitvnverdächtig/vnd den Gewerckennicht zu schadengehan¬delt werde. Sie sollen darob seyn/das die Wage vnd Gewicht in den Hütten /sonderlich wann man der gebrauchen wil / rechtschaffen/ auch saubervnd reinsind /vnd das die Schmeltzer vnd Vorläuffer das Werck mit allem vleiß wegen/vnd auffdie Probe/das Gewicht neben den stücken zeichnen / darbep die Hüttenschreiber vnd
Schichtmeister so viel müglich/selber seyn sollen .

Kk Es
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Es sollen auch alle Blep/Glök/Härt

'
/ so man Vorschlagen / vnnd zu dem

Schmeltzen gebrauchen wil/ zuvor» von den HüttenRcutern vnd Hüttenschreiber »
gewogen/eingeschriebcn/vnd wo es die notturfft erfordert/probieret werden .

Die Hüttenschreiber sollen auch auffeine jede Wochen alle Silber / so in
jhren Hütten gemacht werden/mik nottürfftigem bericht/ wie viel vnnd von was Ze¬
chen dre gemacht/durch ihre eigene Handtschnfften im Zchendten angeben .

Dergleichen sollen sie alle Silber / so im Wcrck angeben werden / anzei¬
gen/wie viel das Wcrck gewogen/ wie viel Silbers darinnen / vnd von was Zechen/
Hallen/Waschwcrck/oder wo von es gemacht ist/vnsern HüttenRcutern eigentlich
alle Montage für dem Silberbrennen / durch einen schrifftlichenAußzng berichten/
damit dieselben solches förder dem ZehendknerwöcheNdtlich anzeigen / auffdas er
neben BergkmeistervndGeschwornenachftagenmüge / wovon ein jedes geschmel¬
tzet ist.

Vnd sol durch vnsere darzu verordnete/ohn des Hüttenschreibers Handt -
schrifft/niemandtkeln Kauffsilberzugewogen nochgefolger werden / rnnd sollenalle
Silber/die im Werckverkaufft / niemandt änderst dann Vns in vnserm Aehendten
zubrachkvnd verkaufft werden .

Die Hüttenschreiber sollen keinemSchichtmeister die Hürtenkost borgen/
welcher aber einem oder mehr Schichtmeistern die Hüttenkost borgen/ vnnd vnserm
Hauptman nicht ansigen würde/ dem sol zu solcher Schult nicht verholffen werden .
Sie sollen auch auffacht haben/ das man nicht grosse vnnöhtige Hüttenkost mache.

So ein Gewerck schafft / oder die so eigeneLehn bawen / oder ein Wäscher
Schmeißet / sollen die Hüttenschreiber ihre Hüktenzcttel lautervnnd klar machen /
nemblich die Zeche/davon geschmeltztt/vesSchmelzers namen/wie viel Schichten /
Mit wie viel Hfen gearbeitet / der VorläNffer / Gestübemacher / Wechterlohn / den
Ansatz mit rechtem Gewichte / Item was der Schlich gehalten/wie viel Bley/Härt
vder Glötvorgeschlagen/vnd Werckaußbracht/was es an Silber/Marck vnd Loth
halte/wie viel Scheiben Wercks / alle Schichten vnnd Aufgüsse außbracht / auff
daevleissigsteauffzeichnen / Dieselben Hüttenzettel sollen den Schichtmeistern der
Aechen die geschmeltzet / vbergebctt/vnd von ihnen im wöchentlichen Anschnitt / vnd
folgends in die Quartal Rechnung vorgelegt werden .

Die Hüttenschreiber sollen auch die Ertz/Schlich vnd Grübelein / sonder¬
lich der iemgen/so erst zu schmeltzen anfahen/vnd die so eigeneLchnfelsenoderHallcn
haben/allewege für dem schmeltzen mit vlcift probieren / vndobsie verdacht daraus
fpüreten / solches den HüttenRcutern anzeigen/die sich alßdan dammb recht rekun-
digm sollen .

Vnd wie wöchentlich alle Hüttenkost Ln verzeichniß bracht werdcn/drauff
sollen die Hüttenschreiber einem jeden Hüttenarbeiter eigenerPerson seinLohnge -
ben/vnd nichts abbrechen/sie sollen auch mit dem Gelde so allemahl aus dem Zehend -
ten gegebenwird/lohnen / Darzu sollen sie hinfort das jenige/so Schichtmeister vnd
Steiger in den Hütten vber dem Schmeltzen vrrzehren/in die Hüttenkost nicht brin¬
gen.

Jeder Hüttenschreiber sol auch alle Schichten / so geschmeltzet werden/
von was Zechen das Ertz ist/ was es im verwegen wieget/vnd allemahl darauffvor¬
geschlagenwird/auch was es herwieder für Wcrck vnd Stein gibt mit seinem Halt /
deßgleichen / was im Treiben für Glöt vnd Härt am Gewicht wiedergeben / vnnd
Blicksilber herwieder wird / in ein sonder Hüttenschmeltzbucheinverschreiben/ vnd
so solches durch vnserm Bergkhauptmanzu sehenerfordcrt / ihnen durch sie zu Han¬
den gestellet/ vnnd das allewege für dem Schmeltzen vnnd Schichten die Ertz oder
Schlich probieret werden / ohnvndvberdiß alles / sollen vnserHüttenReuter oder
Hüttenschreiber alle Sonnabenran demHrth / da vnserverordnete Bergkbeamp -
kenbeysammen seyn / des Anschnits aufwarten / einen richtigen insAmpt
niederlegen / was in der vorigen Wochen auff vnser Hütten an Kollen / Aschen/

Harß /
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-Hartz/ Schlacken vnd dergleichen/so jhm von vnserntwegen einzunehmen vnd zu be¬
rechnen gebüret/Vorach geblieben / dar ;» was folgende Wochen eingenommcnvnd
wieder davon abgangen fep/vnd dann noch im Vorath behalten werde/ damit Wir
von vnsernBergkbeampten zu jederzeit erfahren können / an welchemL >rk solcher
Vorath zu finden/ vnd sie so wol als vnser HüttenReuter oder Hüttenschreiber da¬
von bericht vnd wifienschafst haben.

^ LrHüttenschreiberCydk.
^ ^ Ch N . 5?. schwere vnd gelobe/ das ichwil dem Durchläuchtigen / Hochge -
bornen Fürsten vnd -Herren/Herren N . meinem gnädigen Fürsten vnd Herren /
vnd S . F . Gn . Erben getrew vnd aewertig seyn / S . F . Gn . vnd gemeines Bergk -
tvercksnutzes vnd bestes fordern / Schaden warnen vnd abwenden / meinem Ampk
trewltch vnnd vleiffig vorstehen vnnd auffschen / das vnscre vnnd der Gewerckcn
Gerechtigkeit mit schmeltzen nicht verkürtzet/ trewlich/ nützlich vndwolgeschmelßct /
aller betrug vnd unrechter Vortheilgcmiehten/meines gnädigen Herren Hrdenunge
allenthalbenfestiglichgehandthabetwerde / die auch selber halten / vnnd wo ich die
Übergängen befinde/warnen vnd ansagen / vnd keinesandern genieß oder nutzee/dan
mir zugelassenvnd verordnet ist/gewarien/mich wider diß alles kein nutz/gabe/gunfi
freundtschafft odcrfcindtschafft bewegen lassen / sondern dem allen / nach meinem
höchsten vermögen gmrg thun/trewlich vnd vngefehriich/ als mir GDtt helffe vnnd
sein heiliges Work .

Der 4 . Articul .

W dieHüttcnReutcrvndHüttmschretz
> ber an statt der Probenfilbcrein gewiß

Lohn haben sollen .
^ '

e gewerckcn sich zum öffkernbeschweret/das die HütkenAeukervnd Hütkenjchreiber / im Schmeltzen vnd im Abtreiben von den Gewerckcn grosse
Probennchmcn/vnd sich dieselben/alsjhrgebäranmaffen vnd behalten/vnnd ihnen
selbstzugutegemachkhaben .

"

bcrn vnterschiedtlichmit vleiß zusammen gelegt / vnd einer jeden Gewcrckschafft hin¬wieder richtig zugetheilet/Dagegen aber vnsern HütkenReukern vnd Hüttenschrei -
vern em gewiß billrgmässigesLohn/vnd an statt solcher ProbenQuarkalich 7 Thaler
Muntze gegebenwerden/vnd hinfort keine Probe oder Hüttensilber ihnen zum besten
passieret werden fol/damit sich dißfale die Gewerckcn nicht zu beschweren/vrmdaller
handt verdacht vermieden bleibe.

^ Der s. Articul.' On der GeschwornenProblem bcfchllch.
i^ eltbworne Probierer / einer oder zwenc / wie es zeit vnd gelegetthert

auffvnftrn Bergkwerckcn erfordern wird/ sollen je
^

en
^lieh vnd vleiffig probieren / vnnd desselben rechten bericht - / vm

^ anßbeschci-

daösollensi - auffsvlelffigsteprobieren/vnnvwoes ^es erstlichdem/der es snen zu probiereli gebrachrhat ) vnd darnach dem B h - pman oder Bergkmeistcr ansagen / vnnd von einer gemeinen Probe / mch
Groschcnnehmen / Aber von einerGolt oder Kupfferprob / sol man ihnen für jeder
drey Groschen/ vnd voneinerBlepprobc auch emenGroschengeben.
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^ ExGeschwornenProblemCydt.

CHN . schwere einen Eydtdem Durchlauchtigen r? . meinem gnädigen Für -
ssen vnd Herren/vnd S . F . G . Erben getrew vnd gewertig zu siyn/vnd das ich einen
jeden auffsem begeren/trewlich vnd vleiffig probiercn/vnnd desselben rechten bericht
thun wil/Wo mit auch new Ertz vnd Bergkarth/die sich mit Silber beweist / zuköm -
mek/wil ichs erstlichdem/dermirszu probiren gebracht hak/ vnd darnach dem Bcrgk -
haupkman vnd Bergkm erster mit bestendigen bericht vnseumblich ansagen / vnd von
einer jeden Prob/vber die geordnete gebär nicht nehmen/ auch keines andern gefehr -
lichen genieß oder Vortheils davon gcwarten/ale mir G -Okt helffvnd sein H . Work .

Der s . Articrrl.

Onder Stlöerbrcnnkrökschltch.
^ An » dem Silberbrenner die Blicksilber von dem Aehendtner / durch den

Schichtmeister vnd HüttenRcutervberantwortet werden/so sol er neben den Blick /
vondemHütkenRcuter einen Zettel empfangen / darin das Gewicht verzeichnen/
alßdan sol der Silberbrenner in beysepn des Schichtmeisters vnd HüttenRcuters /
den Blick/vnd die Blickkörner vom Treibherdt zusammen abwegen/ für Bltcksilber
rechnen/vnnd den Blick in gegenwart des Schichtmeisters vnd HüttenReuterszer¬
schlagen/ die stücke sampt dem Schichtmeister rein vnd vleiffig zusammen halten/die
Silber mit getrewem vleiß/vngefehrlich auffrs Loth ohn ein Quenklin fein brenen/
vnd darüber die Silber / zum Silberbrant gefehrlicher weise im Fewr nicht vbernöh -
ten / vnd dann nach dem Brant sol er neben den HütkenReuter vnd Schichtmeister
die Test wol besichtigen/ vnnd was den Gewercken von den außstendigen körnlein zu
gute kommen kan/daraus klauben/vnd zu der Gewercken Silber legen vnd wegen.

Was aber an Testen vber bleiben würde / dieselbigenicht zu seinen nutz wen¬
den vnd behalten / sondern in einen Kasten ( daran zwey Schloß / darzuder Silber -
brenner einen Schlüssel/vnd jeder Schichtmeister/sovon seiner ZechenSilberbren «
nen lest/zudem andern Schloß auch einen Schlüssel haben sollen ) einschlteffen/da °
zin liegen lassen / vnd biß das mans den G ewercken zu gut machet .

Vnd so man dasBrantstücke/wie obstehet / samptdcn Körnern im Brett -

hauß abgewogen/so sol der Silberbrenner / wie viel das Brantstücke gewogen/ auff -
fchreiben/vnd mit den HüttenOicuter vnd Schichtmeister berechnen/was im Brant
Dem Blick abgangen sey / alles ördendtlich in ein Buch verzeichnen/ damit man sich
dessen zu jederzeit erkundigen möge.

Woauch einiger Schichtmeister beydem zerschlagen der Silber vnd Test
außklauben nicht gegenwertig seyn würde/das sol der Silberbrenner vnserm Bergk -
hauptman ansagen / damit der Schichtmeister in gebürliche straffe genornen werde.

Den Silberbrenner « sollen auch fromme / getrewe vnd verständige gehül -
ffen oder Diener zugeordnet werden/ vnd nicht vnverstendige Jungen vbers brennen
laffen/dannwann durch seine oder der seinen/verwarlosungodervnvleiß / etwas den
Gewercken zu schaden gehandelt würde/darumb sol ergebürlichen abkrag thun/oder
ernster straffe gewarken.

Er sol auch alle Silber ( ausserhalb grosser noth ) bey Tage vnd nicht bey
Nacht brennen/doch sol er solches / wann esgleich noth / ausscrvnsers Bergkhaupt -
mans nachlaffung nicht thun .

K CH N . schwere einen Eydk / das ich wil demDurchläuchktgen rk?. meinem
gnädigen Fürsten vnd Herren/vnnd S . F . Gn . Erben getrew vnd gewertig seyn/
S - F - Gn . vnd deroselbenBergkwcrcke nutz vnd bestesschaffen/ vnnd ihren schaden
warnen vnd vorkommen / auch in meinemAmpke getrewvnd vleiffig seyn/ das Sil¬

ber /
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ber/fo mir zu brennen vntergeben wird/auffs reineste vnd beste/ wie mir befohlen/mik
lrewen vleiß brenen vnd zusaMenhalten/also / das ich solches beyde gegen Gott/auch
hochgedachten meinem gnädigen Herren vnd den Gewcrcken allerseits veramwor -
eenmöge / wilauch keinen genieß nehmen oderbegeren / sondern mich an meiner ör-
deutlich besoldnnggnügen lassen/als mir G -Ott helffe vnd sein H - Wort .

Der 7. Arrkcul .

W Onder Hüttcnmnsierbeschltch.
Je Hüttenmeister sollen mit vorwissen vnsers Bergkhauptmane vnnd

HüttcnReutcrs angenomen / in das Ampt bracht / da selbst gebürlrchePflicht thun /
Hns in allewege/vnd den Gewcrcken/ so viel seyn Ampt berrifft/getrew vnd grwer-
rigseyn/seinerarbeit gekrewlichvnd vnd vleiffigvorstehcn/sich an seinengemachten
Lohn begnügen laffen/vnd vnserBergkordnung / sovieljhne betrifft / halten/wederden HüttenHerren noch Gewcrcken viel oder wenig/ wider diebilligkeit/zu noch ab»
wenden/sondern einem jeden was jhm gebüre/zu nutz arbeiten .

Die Hüttenmeister sollen weder an demHüttenwerk ? / darin sie arbeiten -
nochandern/keincnTheil haben/noch nutzes gewarten / anders dann was jhrLohn
belanget .

Die Hüttenmeister sollenauffalle Hüttenarbeiter vleissige achkung geben/
damit ein jeder seine befohlene arbeit getrewlich vnd mit vleiß ausrichte / Insonder¬
heit aber sollen sie auffmercken / das alle Ertz vnnd Schlich / was in die Hütten zu
schmeißen gebracht wird / recht gewogen werde/ dasdie Rostbrenner die Ertz vnnd
Schlich/so in den -Ofen oder herausser gebracht werden/recht brennen/das Röstholtzklein spalkcn/vnd offtmahls IN den -Ofen vmbrüren/vndwann sie recht gebrantseyn/solche Ertz vnd Schlich rein außziehen/vnd nicht ehe was andere einMrtzen/sie sehendann zuvor vleiffig zu/das indem Dfcn nichts geblieben ist / solchengebranten Rostalßdan wieder wegen/damit man nachrechnen kan/wae dem Schlich oder Ertz abge -
brant/oder ob der rein aus dem -Ofen gezogenworden .

Ferner sol der Hüttenmeister zusehen/das die Schmelßer die öfen mit vleiß
zumachen/die Herdt vnd Spor/nach gelegenheit eines jeden Ertzes / vleiffig fioffen/vnd abwärmen / dieforme recht legen/ das Gebläß gleichführen / den Gewcrcken
trewlich vnd mitvleiß zu arbeiten/anhalten vnd vnterweisen .

Es sollen auch alle Hüttenarbeiter dem Hüttenmeister gefolgig vnd gehör -
famb seyn/vnnd ob etwan ein Schmelßer bessern beschert in der arbeit wüstedann der
Meister selbst/ so sol er dem Meister zugefallen / der Geweckten nuß zu schaffen/ in
keinemwege vnkerlaffen/sondern das beste verwenden .

Der Hüttenmeister vnd Schmelßer Geiß abzuwenden/ vnnd damit arme
geschickte Schmelßervnd Arbeiter auch gefordert werden mügen/ sol hinforder kei¬
ner vntcr jhnen/ den Hüttenmeistern vnd Schmeltzern / mehr dann mit einem -Ofen
zuarbeiten/auch nur einenvnd nicht mehr gemiehte Jungen zu haben gestattet wer -
- en/darauffdieHükienReutervndHüttenschreiber zu sehen/vnd wo sie dasWider -
-piel finden/ abzuschaffenvnd zu straffen haben sollen .

Damit auch bey den alten Schmelßern/wicderümb andere desto baß lernen
mögen/So geben Wir vnsern Hüttenmeistern nach/das sie einen Schmeltzerkneche
den sie mit schmeltzen vneerweisen/anlegen/vnnd von seinemLohn den dritten Pfen¬
nig gemessen mügen / doch sollen die Hüttenmeister wegen des Schmeltzens/so der
Knecht thut / jederzeitantworten/vnd da einiger schade deßhalben gefchehe/denfelbcn
zu erstatten schuldigseyn.

Es sol aber der Hüttenmeister mit die sem Knecht keinen eigen nuß oder vor-
theil/den andern schmelßcnzum vorfangk oder Nachtheilgebrauchen / besondern mit
demselbeneben so wol die vnarhtigen vnd strcngen/alsdie flüssigenEktze oder Röste /
wie die in die Hütten kommen/nehmen vnd schmclßen.

K k iij Es
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Es sollen auch Hüttenmeister vnd Schmeltzer an der Vorläuffer vnd ander

Hüttenarbeiter Lohn/gantz keinen genieß oder vorthcil/wie der zu erdenckcn / haben/
sondern einem jeden sein gebürent verdient Lohn/ wie jhm das nach der Schicht oder
-Öfen zustehet oder geschrieben ist/ohn Verminderung folgen lassen / Wir verbieten

ander Hüttenarbciter/bey den Wäschern einigen theil/vnnd noch wenig / öffentlich
oder verborgener weise haben sollen.

Wann ein Hüttenmeister in einer Zeche/da man Ertz / Schlich/oder an¬
ders schmeltzet / Kuxe hetke / derselbesol dieselbenErtz vnnp Schlich vmb Verdachts
willen / nichtselbst arbeiten / sondern solches andern vnverdechtigcnEchmeltzcm
thun lassen.
^ ^ /ErHüttenmelstkrEydt.

Ch N . N . schwere einen Eydt / das ich wil dem Durchläuchkigen / Hochge -
bornen Fürsten vnd Herren / Herren N . N . HertzogenzuN . N . meinem gnädigen
Kürstenvnd Herrcn/vnd S . F . Gu . Erben getrew vnd gewertig seyn / S . F . Gn .
vnd gemeines Bergkwercks nutz vnd bestes fordern / schadenwarnen vnd abwenden /
meinem Hüttenmeisterampt trewlich vnnd vleissg vorstehen / vnnd auffsehcndas
S .K.Gn . vnd die Gcwercken mit dem schmeltzennichtverkürtzet/ trewlich / nützlich
vnd wol geschmeltzet / allerbetrug vnd vnrechter Vortheil gcmiehten / mcincsgrrädl -
gen HerrenBergkordnungallenthalben festiglichgehandthabet / die auch selberhal -
ten/vnd wo ich die vbcrgangen befände / warnen vnd anjagen / keines andern genieß
odernutzes / dann mir zugelassenvnd verordnet ist / gcwarten / mich wider diß alles
kein nutz/gabe/gunst/freundschafft oder feindtschafft bewegen lassen/ sondern in dem
allen nach meinem höchsten vermögen gnug thun / trewlich vnd vngefchrlich / als
mir G ^ >tt helffevnd fein H . Work .

DcrS . Articuk ."
M ^ nderSchmcltzcrbefchllch.

Je Schmeltzer sollen bey jhren Eydeßpflichten darob seyn/das sie ihr -Sftn
vnd Stechhett mit allem vleiß zumachen vttd abwermen / den Rost nebenden Vor¬
schlägen vnd Hart vleissg wegen/jhrcn Rost vnd Härt auffs kleinest durch die Vor¬
läuffer für dem Anlassen/ zerschlagenlassen / Imglcichcn sollen sie von demHütten -
wechter oder Kollcnmässer/jre Kollen zuvor mcssen/vndmit vleiß anschreiben lassen/
auch vttnöhkigeZuschläge vnd ssarung der Kollen in acht haben/dieHfenbrüche vnd
Abstriche mit derSchlackenschicht vlerssg nachsetzen/vnddieStichproben zu rechter
zeit scheppcn/was der Stich am Gewicht vnd Stück gebenwird/richtig drauffzeich-
nen/vnd nach dem Außlaffen daran seyn/ das der Gcwercken ihre Hferibrüche an ih¬
rem Hrt trewlich vnd vnvcrringckl gebracht werden/damit sie dem HüktenReuter /
Hütkcnschreiber vnd Meister/auch der Kcwcl ckcn Vorstchern/jederzeik davon kön-
iien gründlichen vnd guten berichtgeben.

So auch einer oder ander Schmeltzcr/bcy einander in derHandtatbeit we-
ren/vnd der Verstendigste an dem andern vnwissenheit oder schadenim Schmeißen
vormerckte/so sol er m abwesendes Hüttenmeisters / solchesvcrmöge seinesgcleistcn
Eydts vndPstichtö abwendcn/vttd demselben mit anrichtcn/auffsetzcn vnd vorschla-
gen/beforderlich seyn.

Es sollen sich auch die Schmeltzer an ihrem gefaßten Lohn/ohn einig derVor »
iäuffer abbrechung / gnügen lassen/ auchmGlötvnd Härt frischensich vleissg hal -
ten/dieSchlackenschlcht trewlich setzen / damit den Gcwercken zunutz/ vnnd nicht
zu schadengefrischet/ auch keinestücklein sich zu nutz giessen / gelüsten lassen / Nochandern gestatten / was sie aus demselbenfrischen von stücken machen/ mit vleiß mer-
cken/vnd dem Meister ansagen/bep Vermeidung ernster straffe»

Der
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Ertchtvndordenungdesschmeltzcns
Emrrach die erfahrunggibk / das in einer Hütten viel vlcissigervnd besser

Schmeltzer seyn / dann in der andern / so sol es hinfuro in der Gewerckcn oder dero-
selbenSchichtmeister willen stehen/ gute vleiffige vnd künstlicheSchmeltzerfürzu -
stellenoder fürzuschlagen / Woferne dann dieselben von vnsern HüttenAcUterir
vndBergkbeampten darzu düchtig befunden würden / sollen sie darüber gehöret /
vndwasden Gewerckenam nützlichsten ist / demselben sol nachgesetzet vnd gefolgek
werden/Weil auch bißhero die Schmeltzer / sonderlich an den örtern ) da die reichen
Ertz brechen/im gebrauch gehabt/waüsie in vier oder fünfffiunden ein fäßlein flüssig
Ertz geschmeltzet / das sie alßdan die kurtze zeit für eine Schicht gerechnethaben.

Also ordnen Wir hinsuro / das man alle zeit zu morgens vmb vier Vhr
anlaffen/vnd nach dem die Ertz flüssigoder strengeseyn/wiedrumb außgehen lassen/
in der zeit sol ein jgli eher Schmeltzer/es seynun fast weniger oder mehr/so viel die zeit
geben mag/getrewlich vnd vngeferlichen auffsetzen/darob die Hüttenreutcrjhr vleijL
sig auffsehen haben/vnd bey straffenicht nachlassen sollen/ das man kurtze Schichten
schmeltze/esgeschehedanaus zufälligen vrsachen/das etwa ein Gewerckschafft nicht
soviel Ertzhette/oderdaseinHfcnvbersetzetwürde / vnndvorder zeikSchichtma -
chcn mäste/ oder sich andere vnverschendtliche falle zutragen / da sollen die Hütten -
Rcuter nachsehen/ dochwodieHfen vberse tzet / oder sich andere Verhinderung aus
der Schmeltzer vnvleiß zutragen würde / derohalbcn sollen die Schmeltzer nach gelc-
genheik gestraffet werden .

Ehe aber die Ertz geschmeltzet werden/sollenzuvordurch die Hüttenschrei-ber/ das Ertz vnd Stein / was auffdie Schicht kömpr / abgewogen / vnnd vleissigprobieret werden / also / das man wiffenschaffr haben mag / wie viel Silbers in der
Schicht sey/ darnach man sichzuaußgangkdcr Schicht/so dieBley probieret / desto
besser nachrichtung habe/ob ein Schmeltzer wol oder vbel gearbeitet hat .

Die Schmeltzer sollen auch alles Bley / Härt vnd Glöt / das sie dem Ertz
im schmeltzen porschlagen/zuvorn auffstücken hawen/ vnnd nicht im Herdezergehen
lassen/ es werde dann sehrreichErtz gearbeitet .

Aber die Schichtmeister vnd Hüttenschreiber / sollenjhr auffmerckcn haben/
wann die Ertz reich seyn/ das sie denselbigen vmb so vieldestomehr/nach gelegenheit
Bley auff den Dfen/auch Härtvud Glöt auffdie Schichk/zndem Ertz vorschlagen
lassen.

Er SchmeltzerEpdt.
sW Eh N . N . schwere einen Eydt / dasichwil meinem gnädigenFärstenvnnd

Herren/zu 5?. N . getrew vnd gewerrig seyn/ S . F . Gn . vnd gemeines Bergkwercks
bestesfordern/vnd sonderlichmeinen dienstmit Schmeltzen trewlichvnd vleissigver -
walten/zu Mehrung S - F - G . Zehendten vnd der Gewercken nutz/ mit meiner Kunst
besten vlciß verwenden / darin gar keineigennuß oder betrug oben/ oder jemandte zu
thun/wissentlich verhengen/meines gnädigen HcrrenBergkordnunginallem das
mir darin zu thun/eingebunden ist/festiglichhalten/kcines nutzes oder geniesses/dann
fovielmirzugclaffenvndgeordnktjst/ittdemallcngewarten/michauchmitkelnerley
gabe/gunst/freundtschafft oder feindtschaffkdavon bewegenlassen / sondernwil dem
allen/nach meinem höchstenvermügen gnug thun / als mir GDtt helffevnd sein H .Wort .

On öestellungder Abtmker.
^ UrDerMauptman / solMftdkkjniverstendiqe / ftommeMndtzkirmeLeure/so vlel man deren zur nokkurffk gemeines Bergkwercks/zum Abtreiben bedarff/

anneh -
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anmhmen/bestetigenvndvereyden / Vns in allewege/ vnnd den Gewercken zu ihrer
arbeik/gekrcwvnd gewertigzu scyn/jhrcr arbeit des AbtreibeNs mit vleiß vorzustehen/
sich an ihrer gemachten besoldungbegnügen zu lasten/ vnd keinesandern nutzes noch
zuganges darvon/wic zu erdencken/zu gcwarten/vnnd dieser Bergkordnung/so viel
diebetrifft/nachzulcben .

Derii . Areicul.

W OnderAbtrctberdefchlich .
^ Ie Abtreiber sollen/vermöge ihrer Pflicht / die Aschendurch dieSchür -

knechte
'
oleiffig vnd sauber rühren / sichtenvnd netzen lassen/ auch ihre Herdte mit al¬

lem gebärenden vleißvnnd guter Vorsichtigkeitmachen / dieselbenrecht richten vnnd
sioßen/sich auch ihres Außbringens vnd Sporschneidens/von dem Hüttenschreiber
oder Meister befragen / damit das Spor weder zu abhängig noch zu liess/groß oder
zu klein gemacht werde/sintemahl in mangelung deffen/offtHanen vnd Anbräche ste-
hen bleiben.

Sie sollen sichauch mitgekrcwcn vnnd verstendigcn Schür : oder Helffer -
knechtenversehen/die Werckmit der Vorsichtigkeit treiben/ damit durch ihren vnver-
pandt oder vnvleiß/durch auffstehen des Herdes oder andern zufall/ den Gewercken
«n ihren Silbern oder Glöt kein schaden zugefüget werde.

Vnnd ob es außfündig gemacht / das durch eines Abtm 'bers vnverstandk/
» nvorsichtigkeit/vnvleiß oder nachläffrgkeit/den Gewercken schadenzugefügetwird /
der sol zum abtrag den Gewercken auffihr ansuchcn/erstattung thun/vnd dazu ernst¬
lich gestraffet werden.

Im außbrechen der Herde/sollen sie die Schichtmeister/Hüttenmeistcr oder
Hüttenschreiber darzu fodern / damit diefelben Zeugnißdes außbrechens von Hanen
Anbräche vnnd Körnern geben können/dieselben alßbald wegen / vnnd solches dem
HüttenA eurer vermelden / damit derselbe im Silberbrennen davon wiffenschafft
habe/vnd desto besseracht darauffgeb en könne.

Die Abtreibet sollen ihre sachenmit allem möglichen vleiß dahin richten/
Las sie bey Tage zu Treiben anla ffen/vnd die Silber bey Tage blicken/ da es aber die
notturfft erforderte/sollen sie zwooder drey stunden für tage/ mit der HüttenReutcr
vorwissen anlasten/das es allewege bey tage blicke.

Es sol sich auch niemandes / dann die gefchwornen Abtreibet / desAbtrei »
bensvnterfieheu/beyernster straffe.

So es ZUM Abtreiben kömpt / solder Schichtmeister dem Zchendtnereine
verzeichniß bringen/was die Wrrck/so er wil lassen Treiben / am Gewicht vnd Sil -
der hallen/ das sol der Zehendtner alles einschreiben/ vnser gewöhnlich zeichen auff
dte Zettel drucken/die föllendem Abtkeiber zugestelletwerden / ohn das sölniemandl
zu Treiben verstattet werdcn/auch den Abtreihern ohn dieselbe verpitschirte Zettel »
anzulassen/ bey ernsterstraffe verboten seyn.

Wann nun die Schichtmeister vnd Hüttenschreiber gegenwertig seyn/ sollen
sie dem Abtreibet das Werck zu wegen / vnnd so bald auffden Herde bringen las-
fen/vnndwann die Silber geblickt / den Blick in der Hütten wegen / da sol der
Schichkmeistcrvon demHüttenschreiber des Gewichts / eine verzeichniß nehmen/die neben dem Blick dem Aehendtner selbst vberantworten / der sol das auch wegen/vnd alsobeydeZehendtner vnd Schichtmeister ferner damit handeln / wie Hievonin
ihrem beseht vermeldet ist.

Den Abstrich vorn Werck / solman den Gewercken oder deroselbenVor -
siehern/zu irem besten zu gebrauchen vnd zu gut machen/verwahren lassen/es mögen
auchdieselben Vorsteher / nach gethanem Treiben den Herdtaussheben / nach not¬
turfft besichtigcn/vnd was sie an körner befinden/außhawen/vnd zu der Gewercken
nutzverwahren/nemblich im Brennen/Emtrencken / deßgleichensollen sie Glötvnd
Härt ihren Gewercken gmewlich verwahren/oderauffdasforderlichsteanftischen
lassen. Von
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CK N . N . schwere einen Eyd « / das ich dem Durchläuchngen lk . « einem
gnädigen Fürsten vnd Herren / vnndS . F . Om Erben gerrew vndgewertig seyn/

'
OndcrAbtmverEpdtvnd Pflicht.

E . F . Kn . vnd des gemeinen Bergkwercks bestesfordern / vnnd sonderlichmeinem
dienstmit Abtreiben trewlich vnd vleissrggnug thun / zu Vermehrung Aürstl. Zehend -
ten/vnd zu der Gewerckcn nutz / mit meiner Kunst bestenvleiß verwenden / darin gar
keingefahr noch betrug üben/oder jemandtszuthun/wiffendrlich verhcngen/meines
gnädigenHerrcnBergkordnunginallem / das mir darin zu thun eingebunden ist/
festiglichhalten/keines nutzes oder genieß/ dann so viel nur zugelassenvnnd geordnet
jst/in dem allen gewartcn/mich auch keinerleygabe/gunst/frcundtschafftoder femdk °
schafft davon bewegenlasscn/sottdernwil dem allen nach meinem höchstenvermögen
gnug thun/trewlich vnd vngcfehrlich/als mir GH " Helffvnd sein H . Work .

Dttlr . Arcicul
On derRoskbrennerbefchltch .

^ 5 Je Rostbrennrr sollen Nach ihrem höchsten vermügen / gutachtungauff
das cmwegen der Schliche haben/diesclben mit getrewen vleiß gewogen empfangen /
von jedem Cenmer mit gutem bedacht die Probe nehmen / alßbaldtrucken machen/

gcn/auch der Gewerckcn zerchen/nebenden kestirendenoder vbriegen Centner / dar»
bey schreibenvnd ansagen .

nicht zu früh angesteckt werde / sondern erstlichmit rühren vnd wenden keinen vleißsparen / auch hernach mit der grossenHitzr/des rührens nicht vergessen / das Hvltzklein spalten/vnd kein vnnützlrchHoltz verbrennen / In demAußzichen sollen sie mit
höchstem vleiß daran seyn/das sie den Röst rein außziehen/vnd die Herdte zu etlichen
mahlen nachfewrcn / damit einer jedenGewerckschafft dasjhrige rein möge heraus
gebracht werden .^ Z/ErRoMmnerEpdt .

CHN . N - schwere einen Cydt / das ich wil dem Dlrrchläuchtrgen r? . meinem
gnädigen Fürsten vnd Herren / vnnd S . F - Gn . Erben getrew vnd gewertig seyn/
S - F . Gn . vnd gemeines Bergkwercks nutz fordern/vnd sonderlichin meinem dienst
Mit rösten der Ertz oder Schlich vleiffig zu seyn / zu mchrnng Fürstliches Jehendkcn
vnd der Gewerckcn nutz / mit meiner Kunst besten vleiß verwenden / darinrre gar kein
Vortheil noch betrug üben/oder jemands zu tbun/wiffentlich verhrngcn/mcincsgnä -
digm HerrenBcrgkordnung in a llemdas mir darein zu thun eingebunden ist/ festig-
tichhalten/keines nutz oder genieß/ daü so viel mir zugelassenvnd geordnet ist/in dem
allen gcwarten/mi ch auch keinerleynutz/gabe/gunst/fteundtschafft oder ftindschaffk
davon bewegen lassen / sondern wil dem allen nach meinem höchsten vermügen gnug
thun/als mir GDtt helffvnd sein H . Wort .

Der i ;. Am 'cul. ^On der HöttcnwechtervndKollenmes-
ser befehlich .

lzuTägvnnd

Ampte trewlich nachsetze vnd abwarte / vnnd so er einenvnd den andern darin seumig

führcr jhre volleladung zur Hütten bringen/ vnnd den Schmeltzern jhre Kollen zum
fchmettzktt recht vermessen/ das zeichen der Zechen/mbendenKoüen an eine Tafel /

Ll fahum
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sahnen weise anschreiben / damit der Schmeltzer wissen mag / was auff seine Röst
oder Schicht für Kellen gangen / vnnd so dieselbenKolken nicht alle auff die Rost -
schicht nöhtigweren/sol er dieselbenin beywesendes Schmeltzers wieder kürtzen vnd
außleschen/vnd den negstenGewercken auffs newe anschreiben vnd zurechnen.

Es sol auch der Hüttenwcchter gut auffsehens auff das Fewk vnd Balgen
haben/auch keinenfrembdcn bey sich oder in den Hütten Hausen noch hegen/ bey ver-
mepdung vnnachlaffiger straffe/ Es sollen auch die Kollenmasser die Kolkenvon den
Kölern oder Fuhrleuten recht ins Kollschuppen/dcßgletchen den Gewercken wieder
heraus meffen/nach vermöge der vntcrschlcdtlichen Maßkörbe / vnd keinen eigen nutz
oder Vortheil darinnen gebrauchen / so Vns vnd den bawenden Gewercken zu scha¬
den gereicht/da aber einer oder mehr hinkerkommen/ der Vortheil oder eigen nutz hie-
rinnen gebrauchen würde / der oder dieselben sollen nach erkändwiß ihrer Verbre -
churrggestraffet werden.

M ^ ErHütkenivechtervndKollmesscrLydk.
Ch N - 9?. schwere einen Eydt/das ich wil dem Durchlauchtigen rk'. meinem

gnädigen Fürsten vnd Herren / S « F. G . vnd gemeines Bergkwercks bestesfodern /
vnd sonderlich meinem Dienst / wie mir jetzt ist vorgehalten / mit Pflicht auff dem
Hüttenhofftrewlich vnd vleissrg verwahrcn/zu Mehrung Fürstliches Zehendren/vnd
- er Gewercken nutz/darmnen keinenbetrug oder vntrew vben/oder jemandes zu thun
wissentlichverhengen / meine- gnädigen Herren Bergkordnung / in allem/das mir
darinnenzu thun eingebunden ist/festiglich halten / keines nutzes oder genicsscs / dann
so viel mir Zugelassen vnnd geordnet ist / Mdemallen gewarten / mich auch kcinerley
vutz/gabe/gunst/fteundtschafft oderfeindtschafft davon bewegen lassen / sondcrnwil
dem allen nach meinem höchstenvermögen gnug thun / als mir GOtt helffe vnd sern
heiliges Work .

e . Der 14. Articul.

pM manmitdem schmeltzenanlassen sol.
!̂ VAnsAn solan den Arbeitstagen / in den Hütten ftühvmb drey Vhrzurich -

ten/vnnd vmb vier schlage mir schmeltzen anlassen / vnnd ohn daszumachen / rechte
Schicht/nemblich acht stunden halten/es wcre dann / das nach achtung der Hütten -
Aeuter / Schichtmeister oder Hüttenmeister / gantze Schichtenz » schmeltzen / dein
Ery schädtlich were / alßdan mügen die Schmeltzer mit nachlassung derselben ehe
Schicht machen.

Der 15. Articul.

/ p M/IcSchichtmeister sollen bey deman : vnd
außlajsen des fthmcltzens vnd abtreibens seyn .

ein Schichtmeister oder der Zechen Vorsteher/in einerHütten zu schmel¬
zen hat / sol er allezeit für demAnlaffen selber gegenwertig vom Hüttenschreiberzu
notturfft feiner Gewerckcn/Ertz/Härt/Bleyvndandcre Zusätze / wievielmandcs
auffdiesetbige Sticht bcdarff / vnd sonderlich Härt / Glöt vnd Bley gewogen neh-
men/mik dem Hüttenschreiberdavon ördentlichc verzcichnißmachen vnd halten .

Dcßgleichen sollen sie auch bey dem Abtreiben/An : vnd Außlaffen gegenwer -
tigseyrr / demAbtreiber die Merck ZU wegen/vnnd aus allen Scheiben eine Probe
fchlagen/vnnd zusammen probieren lassen / damit man eine gewißheit habe / was fält
Silber in dem Merck scy/vnnd sehen/obdasselbe auch wiederumb außgebracht wer¬
de/ vnd im Außbrechen dic Hauen vnd Körner mit vlciß zusammen suchen/vnnd mit
dem Blick wegen lasscn/sicsollenauch dieGlöt vnd denHärt sowieder außgebracht /
wegen/ vnd alles verzeichnen/ vnd dieselbe verzeichniß mitin den Anschnit bringen /
vnd sol allezeitsein Merck / Stern vnd Härt in derHütten verschlossen halten/darzu
der Schichtmeister vnd Hüttenschrciber jeglicher einen Schlüssel haben sol.

De ,
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^ Der 16 . Arücul .

IcmansmlkdmSchlacken halten sol.
_ ' «oUen aber HütkcnVerwalker/HütkenReuter/Hüttenmeister/so wot

auch ein jeder Schichtmeister inHütten gute auffacht haben/damit demBergkwcrck
an Hüttengekratz / deßgleichenden bawenden Gewercken von fündigen Zechen / an
chren Dfenbrüchen/guten Schlacken/vnd allen andern vorath in der Hütten / nichts
enkoaen noch veruntrawet werde/ vnnd so sich jemandes solcheszu thun/ vnnd dieser
vnser Srdnung zu wider vnierstehen würde/der oder dieselbensollen nach erkändtniß
ernstlich darumbgestrafft werden .

Vnd sollen jeglicherZechen ihre Schlacken in der Hütten darinnen sie ge.
macht/vergunt werden/zu schmeißen oder zum Zusatzzugebrauchcn / soofftdas nutz
oder noth seyn mag / so aber Schlacken von Gewerckenverlassen werden/ sind sie in
vnser freyes gefallen / vnndniemandt sol die ohn vnscr jonderllche Zulassung der
Bergkbcamvten gebrauchen.

Der 17. Articul.

IcmandtsolvomGchmcltzen abge-
drungen werden.

^
Elch er Gewerckschafft oder Zeche in einer Hütten mit einem oder mehr

-Ofen zu schmelyen vestattct würde / die sollen nicht abgedrungen werden / sie habendann jhr Ertz vnd Schlacken zuvor gar auffgcfchmeltzt/vndwo eineZeche nur zwey -
enOfen schmeißen wolte / soljhn der HüttenschreibervmW Meister dieselbennacheinander emgeben/vnd keine» darzwischenarbeiten lassen.

Aß an frcmbdm orten ohn Vcrlauv
nicht sol geschmcltztwerden.

f- tt z.
E

^ vnserBergkwerck mit gnugsamcn Schmeltzhütten versehen/ so wol -
.» sol geschmelßetwerden / dann in den Hütten/sodenselbenBcr gkwerckengehörig / eswere dann / das ein Schichtmeister oder derZechen Vorsteher / an andern enden ( jedochin vnsern Landen ) seinerGewerckennutz mehr schaffen könte/ das sol er vnsern Bergkbeampten jedes orts ansagcn/wosiedann der Gewerckennutzdarausbefinden / so sol es einemjeglichenverstattet vndzugelassenwerden .

Der Articus.

<A/Asz dcn Gcwcrckai das Schmeltzcn
frey scyn sol.

dieweilden Gewercken an etlichen orten eigeneHütten zu kamen/gnädig zugelassen werden/ so ordnen Wir/das auch allen denjenigen/die nicht Hüt -ten haben/jhresgefallms/bey weme sie wollen / zu schmeltzen freystehensol/vn ! d daeiner einmahl oder mehr in einer Hütten geschmcltzet/vndvrsachenaüßzuziehenhat /das sol jhm vngeweigert gestattet werden/jedoch das es mit vorbcwust. vnsersVergk «
hauykmans geschehe .

Der 20 . Am 'cul.

. ^ ( Jemandtln elne Hütten zuzwingen/
noch mit lübniß düretn bringen .^ Iemandt sol mit Lübniß/Verhetssung/forderniß/oder in andere wege/wiedie zu erdencken/angereitzek/nochviel weniger mit starckemanhalten gedrungen wer.den/in eineHütten zu ziehen/auch keiner dem ander seine Hüttengaste absyendig ma¬chen/ sondern es sol einer jeden Gewerckschafft frey stehen/ jhresgefallens in emeHüttenzu Ziehen.

Ll Lj Der
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Derri . Am'cul.

Einersol dem andern sein Stlöergekrätz
vnd anders zuschreiben lassen.

V dem sol auch männiglich vnd ein jeder insonderheit / hiemit aus bewegen«
den Vrsachen verwarnet / vnd beyVermeidungschwererstraffe geboten seyn/ das kei¬
ner einem andern sein Sllbergekrätz/Wäschwerck/Schlich / Ertz oder -Hallen / noch
anders / zu eigenem Vortheil vnd schein zuschreiben/noch anders wohin/ dann davon
rs gemacht oder kommenist/nehmen noch wenden sol.

(M > Der rr . Artkcul

E ) ErmgcErtz an ci» orth z« stürkcn .
Nd weil offtmahls an etlichen örkern geringe Ertz vnd Felsen/ denPuch -

kosten nicht ertragen köüen/So wollen Wir / dasvnsere Bergkbeampten derowegen
jedcßmahl anordnen/wasvnsersBcrgkwercks nutz vnd Vortheil seynwil / ob auch/
wann vnd wie dieselben geringen Ertz vnd Schlich/biß auffbequeme zeit vnd gclegen-
heit eines schmclycns / an ein sonderlichHrk zu stärken / oder wie viel davon / wann
manzuzeiten rohen Stem zum Vorschlagen haben mäste / zu den rohen Schichte »
genommenwerden sol. .

Der rz. Atticrik.

rren/z ^ serwt uu ) k vno ^ crt ay verransscu .
S solauchkeinemSchichtmeister/Stciger oder andern/weder Schlacken /

Dfenbrüche/Gekrätz / Ertz/ Affter oder anders von den Zechen / die sie in Verwah¬
rung haben/zuverkauffen verstattet werden/ was auch für Silber im Werck/das die
Gewercken selbst nicht treiben wollen/das sol niemandts anderst/dann deme/so darzu
verordnet wird/verkaufft werden»

Der ^ . Arkicul
On eigenen Hütten Gebäwdenvnd

der oselben arbeit .
Je Schmeltzhütten / welche Wir aus sondern gnaden / dm Gewercken /

dieselbenfür sich selbst vnd ihrem besten zu bawen/ gnädig zulassen werden/ die solle»
jhreHfen/Herdte/Gebläse/Formen mitaUemvleißzurichten/damitden Gewer¬
ben so darin schmeltzen/ derhalben kein schaden oder Nachtheilerwachse/vnnd sollen
die Schmeltzer / welche dan allewege mit Eydeßpfiichten angenomen werden sollen/
auffs vleissigste auffsehen/das durch sie vnd andere Hüttenarbeiter/trcwlich vnd vn-
gcferde gehandelt werde / vnd wo sie in der Hütten an obgemelten stücken / Gebäw -
den vnd andern Mangel spüren/daraus den Gcwercken schaden erfolgen möchte / das
sollen sie den Bergkbeampten bey ihren pflichten anzeigen / die sollen fordern » ! de»
Hütten Herren schaffen vnd gcbieten/das es gcendcrt werde.

Auch sol sich kein Schmeltzer vnterstehen/ mit schmeltzen anzulassen/ es brin¬
ge dann ihm der ienige/fo schmeltzen wik/zuvorn von vnfern HüttenReukern ein Zei¬
chenvnd Zettel/welcher Schmeltzer aber darüber schmeltzen wird / dersolvonvn -
sermBergkhauptmanoderBergkmeistergestraffetwerden .

Hekte aber iemandt eigeneHütten / so sol doch vnscr Bergkhaupkmanvttd
HütkenReuier / gleich so wol dieselbigenHüttenschreiber / Hüttenmeister vnnd
Schmeltzer vereyden/damit der verdacht allenthalben üttffgehohen/vnd diefälle da¬
rinnen/wie gemelt/zu straffen haben .

Der
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Der 2s . Articul .

EnWäschern sol eme eigene Hütten/darinzu
Schmeltzen gewiesen werden .

solauch durch vnsermBergkhauptman / Bergkmeister vnd HüttenReu -

ter/den Wäschern eine eigene/ sondereHütten angezeiget vnd gewiesenwerden/da -

rinnenzuschmeltzen/damitargwohnverhütetwerde .

Der rS. Articul .

Je Hüttendtcncrsollcn mttvnsersBergk-
hauptmans oder der HüttenReuterö

wissen an vnd abgelegt werden .
LleHüttendiencr / als Hüttenschreiber/Meister / Schmelzer / Vorläu -

ffer/Gestübemacher/Wechter oder Hüttenvogt/sollen mit vorwissen vnsers Bergt -
hauptmans vnd der HüttcnReuter/an vnd abgelegtwerden/ dann es zu abwendung
vieles verdachts/vnd zu Verhütung derG ewerckcn Nachtheil insonderheit noch ist/des
vtts fromme vnd getrewe Diener zu haben .

Der 27. Articul.

ElnHüttcndicncrsolvker7?achtvon
Bergkstädten oder Hütten bleiben .

S sol kein Hüttendiencr / es sey Hüttenschreiber / Meister / Schmelßer /
Vorläuffer/Wcchtcr oder andere/ohn sondere erlauvttißderHüktenRkNter / vbek
Nachtvon den Bergkstädten vnd Hütten bleiben.

^ Der 2,8. Articul .

On den Bergk : vndHüttengcrichten.
Amit auch ein jedek/so sich auffvnserm Bergkwerck cnthclt / wissen möge/

Wie es Mit den Gerichten vnd Brüchen auffZechen / Stollen vnd Hütten solgehal-
ten werden / ist nachfolgends gesetzt :

Wann sich vngebürliche fälle vnd frevelthaten darinne ;utragen/So ordnen
Wir / das vnscreBergkmeister vnd Geschworne jedes orte / vber alle die / so auffZe -
chen/in Gruben/vnnd in denselbenzugehörendcn örtern vnd räumen / entweder mit
Worten oder sonst/dochohn Blutrust ein ander verletzen / vnsernt wegen sollen ver-
hören/endschetden/vnd zu straffen macht haben/doch das dieselben straffen gleichwie
die andern verrechnet werden .

Woferne sich aber dergleichen Händel in Schmeltzhütten / Treibhütten /
vnd Brenhauß zutrügen / sollen sie mit zu ziehen vnsers HüttenRemers entscheiden
vnd gebrücht werden/ Wann aber Blutrust / Lämbdcn / Diebsial vnd andere peinli¬
che fälle sich zutragen / die sol vnfer Bergkmeister vnd HütkenAeutcr mit vorwiffen
desBergkhauptmans oder andernBergkbeampten jederzeit zurichten vnd zu stra¬
ffen macht haben.

Der rx». Articul
M On straffe der Diebercp / so inHütten/

Gruben/KawenvndPuchwerckengeschicht.
Emnach dee Stelens vnd Dieberey halben / so sich offtmahlsin Hütten/

Gkuben/Kawenvnd Puchwerckcn zuträgk/vicl klagen vorkömpt/also/das an vielen
orten vnd Zechen die Gewercken an Blep/Glöt/Vnßlik/Elfen/Gezcug/Holtzvnd
dergleichen viel verlohren/ vnd ihnen bey nächtlicher weile entwandtvnd abgeborgek
wird.

Ll nj Damit



r/c > DerdnkteTHn! dieserVergkordnungsagt
Damit aber solchessoviel müglich/vorkommenwerde/so sol nachfolgendem

ernstem befehlichnachgeseytwerden / Wo fortan einer oder mehr mit dergleichen
Dieberey bekreiten/derPley/Glöt oder einiges Gezeugbey einem andernfünde/der
solches vnredtlich bekommen/oder ohn wissen vnd willen der Gcwercken / gcborgcr
pnd entlehnet hette/es sepwenigoderviel/derselbige/bcy dem esgefunden/oder soauff
frischer that darüber gefehrlichen betretten würde / sol an Lerb vnd Leben/ vermüge
der Aechte/gesiraffet werden .

Vnd weil Wir auch berichkek/dasetliche bey Tag vnd Nacht/so nicht Leute
Vorhanden / die Erk oder Schlich durch einander mengen / das gute von andern Je »
chen aussjhre Haussen schütken/entwcnden es also einander Diebischer weise/welcher
nun in solchem Diebstal betretten / oder wissentlichangezeiget vnd begriffen würde/
der sol ohn alle gnade nach der schärffedes R echtene/sseinlichgestrafft werden .

Nach dem auch zu zeiten in denPuchwercken die Planen von den Herden /
Schauffeln/Kratzen vnd ander Gezeug verlohren wird / vnd zu mchrmahlen etliche
damit vermerckt vnd in verdacht seyn / So befehlen Wir hiemit vnserm Bergkmei --
ster/Geschwornen vnd Puchsteigern/mit allem vleiß daranffzu sehen / vnd wo sie je-
mant befinden/oder glaublich erfaren/der obberzehlter stückean Gezaw verkäussen/
oder in frembdcn Händen fünden würde / denselbigenvon siundt an anzunehmen /
vnd nach be findung des Diebstals/wic oben vermeldet/zu straffen.

Würden Schmeltzer/Steigcr/Hawer/WeibcroderGeslnde/Bley/Glöt /
Vnßlit/Eisen/P lan oder dergleichenverkauffen/vnd die jenigen so es gekaufft/hin -
Eerkonnnen vnd erfahren/ so sollen beyde der Verkäuffervnd Käuffer / an Leibvnnd
Gut gestrafft werden.

Soauch jemandk befunden wird/es sey Mann oder § raw/Iungkoder Alt /
Außläuffer/Anschkäger oder andere Arbeiter / so eimgerley/ Kolken/ Holy oder an.
dcrs / den Gewcrcken zustcndig/ von der Hütten oder Zechen tragen oder nehme»
rvürden/die sollen nach qelegenheit der Sachen / durch vnsern Bergkhauptman vnd
Bkrgkmejster vnnachläffig gestrafft werden.

Derzo . Artt'cul.

MZees mit ab oderannehmunzdes Röst-
holtzeö sol gehalten werden.

. Je Hüktenfchreiber / Hüttenmeister / vnnd insonderheit die Holtzschreiber
vnd Forstknechte/sollen auffdie ^ )oltzhawer vnd Fuhrleute / so dasHoltz für die Hüt »
len führen/gm achmng geben/vnd daran ftyn/daß dasAöstholtz in seinerrechten len¬
ze gehäwen / nembiich im fünffken Schuch / darzu recht vnd gerade gemalte « / derb
vnd voll eingeschlagenwerde / darauffdann die Hütkenschreiber auch ein vleissges
«uffsehen haben sollen/das sie den Gewercken solch Holy änderst nicht/ dann wie ge,
melt/annehmen/vnnd solder Hnttenwechter oder Hüttman hierüber mit den Baw *
reu vnd Fuhrleuten KcrbhöltzcrHalten/welche hernach mit der Hüttenschreiber vnd
- cr Meister Rechnung/in der ablohnung sollen vbergebenwerden .

Es sollen auch die Hüttenmeister/Schrnelyer vnd alle andere Hüttenarbel .
rer/wann sie aus den Hütten gehen/kein Holy/Kollen oderBrändeaus den Hütte »
m ihre Häuser tragen / oder durch jhre Weiber tragen lassen / würde aber einer oder
mehr in solchem abtragen befundcn/dcr sol mit ernst gestrafft werden.

Der zi . Arti'cul.

Ewrordming auffHütten vnnd
Aechenhansirn .

S ist auch für nokkürfftigbedacht vnd bewogen worden/ dieweil in Hütte »
mitfewr vmbgangen/vnd also mtkKollschuppen/Röst : vnd Treibholkvcrsehn/auch
zum theil mitWonhäusern vnd andern Gebäwden vMbfangen/ Vergleichen äuffviek
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tmffkvmbgehen müssen / alldanichtswenigeredann wie zu andernHoffstätten/sich
schadenvom ftwrznbesorgenvndzubefaren ist/wie esdanauchalbereit ( leider Got¬
tes) mehrmahlMHütten vnd auffZechengeschehen/vnd derwegen/dasman nichts
bey Händen gehabt/ damit es zu rettengcwest / Schaden ergangen / vnndsoauchm
solchen vorfallenden Fewrßnöhtcn/ das GDtt gnädiAichvochüke / die Arbeiterin
Zechenzuerrettungaußgeklopffet/weilsieganßvndgarmitledigenHändenlanffen
vnd also zum Fewr kommen/ wo es von den Leuten weitabgelegen/vnndmehrdann
an einem ortanginge/das man zu der ; Fewrhaken/Eimer vnd Fahrten in der Stadt
so bald nicht kommen könte.

Damit es aber auffdem Gebirge vnd in Hütten/an solchem Vorathnicht
mangele / sol durch den Bergkmeister vndHüttenReutcr/ das zu jeglicherHütten
N. Sprützen/N . Lederne Wassereymer/ Fewrhakcn/vnd N - lange Fahrten zn
fchaffen/verordnet werden / Vnd so sich ein gerächte oder geschrepFewrßhalben/cs
wereauffHütten oderZechcnhäusern bcgebe/sollend >e auft denHütten mitgenullten
Sprützcn/Epmern / Fewrhaken/znrettungvnddempfung solches zulauffen / Der¬
gleichen sol man auffeiner jeglichen Zechen/ daman Anßbeute gibt/ oderzukünfftig
geben wird/jhnenselbst vnd einer Gemein zu gute/ctliche Lcderneeymer/Fewrhaken
vnd eine lange Farthmit Walycn haben/ so sich die noth / wie oben gcmelt/ begebe/
das die jenigen/so in vnd ausserhalb der Zeche/ so zur rettung dicnstlich/vnnd bey der
Handt scpn/zum Fewr eilcn/vnd jhren besten vleiß thun können.

Diese jttztbenante stücke sollen allezeit den Gewcrcken bleiben/vndvon den
SchichtmeisternvndVorstehcrn der Aechcn/alleD "artal bcrcchnet/vnd nebenan¬
dern Vorath in die Regi ster mitangehengek werden/ vnnd wo eine Zeche gantzauff-
lässigvnd liegende bliebe / alßdMi mügens die Gewerckenmit wissen desBergkmel -
sicrs verkaussen/vnd an jhren nutz zu wenden/macht haben.

Jer vieröteHheü hieserTtömng /
saget von den wöchentlichenÄnschnitten/Loh-

nen/Abrechnungen/sampt den Quar tal : Zehendt-
Rechnungen/vnd derselben.

Der i . Articul.
d Onden wöchentlichenAnschnitten.

Je wöchentlichen Anschnitte sollen alle Sonnabent im Ampr : oderAn-
fthnithanß/inbepfeyndesBergkhauptmans / Zchendtners/ Dbcr : vnnd Vnter-
Bergkmcisters/der Geschwornen/IkemBergk : vnd Gegenfchreiber/HüttenReu -
ter/DberPuchsteiger/pnd Forstschreibcr / früh vmb vier vhrangefangenvnd gehal-
ten werden/ da ein jeder Schichtmeisterden Frcytag zuvor auffdcmZcchenhause/in
beyscyn zwey Geschwornen vnd des Steigers/alleBergk : vnd Hüttenkost/vndwas
sonstcn die Woche auffdie Zeche gangen ist/stückwciß/ auch dieNamen vnd Zuna¬
menallerArbeiter/tvas ein jeder gearbcitek/vnd wofür derLohngegeben / eigcndtlich
auffschreibet vnnd verzeichnet/Solche seine Außzüge oder Rechnung/mus er den
Sonnabent im Ampt gedoppelt vbageben/vnnd in gegenwarkdesSteigers öffent¬
lich verlesen/ welches dann auch von dem Bergkschrclber mit vleiß nachgelegt wird.

Gedachte Außzüge oder Zettel sollen durch den verordneten Bcrgkschrei-
ber mir vleiß auffgehoben/verschlossen/ verwahret/ vnnd in der QuarkalRcchnung
wieder vorgelegt werden/vnd so die Geschwornen im Anschnitt Mächtigkeitoder be¬
trugvcrmercken/das sotten sie alßbald iu jhrer gegenwart/zu straffen anzeigen.

Die Steiger sollen auch weder Vnßlit/Eisen noch anders schreiben lassen/
sie Habens dannzuvor von den Schichtmeisternauffdie Zechen empfangen/bey stra-
ffc vnd entsenung jhrcr dicnste.
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